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V

Vorwort

Für die allermeisten Menschen in Deutschland ist die Begegnung mit dem
Melderecht unvermeidbar. Die Melderegister sollen die Bürgerschaft möglichst
vollständig erfassen. Das wird einem nicht nur bei jedem Umzug vor Augen ge-
führt – der regelmäßig eine Pflicht zur Anmeldung nach sich zieht –, auch vor einer
Übernachtung im Hotel erinnert der Meldeschein an eine Rechtsmaterie, ohne die
ein moderner Rechts- und Verwaltungsstaat nur schwer vorzustellen ist. (Fast) jede
Einwohnerin, (fast) jeder Einwohner hat in deutschenMelderegistern einen Daten-
satz. Im Hintergrund „versorgt“ die Meldebehörde öffentliche Stellen mit Infor-
mationen. Regelmäßige Meldedatenübermittlungen sind zahlreich geregelt, wer-
den von der Öffentlichkeit kaum bemerkt. Aufregung gibt es meist nur dann,
wenn Übermittlungen darauf zielen, die Rundfunkbeitragspflicht durchzusetzen.
Darüber hinaus dient das Melderegister durchaus auch privaten oder gesellschaft-
lichen Zwecken, indem es in §§ 44ff. BMG Melderegisterauskünfte für Privatper-
sonen oder Parteien zulässt.

Zum Melderecht gibt es keine Fachzeitschrift, die Wissenschaft verschmäht die
Materie weitestgehend, sie gilt vielen als bürokratisch, technisch, bieder, auch etwa
schlicht. So sucht man vertiefende Aufsätze, Grundsatzbeiträge in Sammelwerken
oder gar wissenschaftliche Qualifikationsschriften weithin vergebens. Dieser Be-
fund einer geradezu systematischen Vernachlässigung steht jedoch zur Bedeutung
des Meldewesens für jede und jeden Einzelnen in einem eigenartig paradoxen Ver-
hältnis: Das Melderecht entscheidet darüber, wie der Kerndatensatz der eigenen
Identität rechtmäßig „konfiguriert“ ist, wem dieser Kerndatensatz in Teilen oder
zur Gänze verfügbar gemacht wird und welcher Stellenwert dem Datenschutz bei
alldem zukommt.

Das Melderecht nimmt auf dem Feld der Digitalisierung von Verwaltungsdienst-
leistungen schon lange eine Vorreiterrolle wahr; zugleich liefert es wesentliche
Voraussetzungen dafür, diesen Prozess auch außerhalb des Melderechts voranzutrei-
ben. Der Gesetzgeber spricht von den Melderegistern nicht ohne Grund als einem
„informationelle[n] Fundament der Verwaltung“ (BT-Drs. 19/24472, S. 1). Dort
werden bei weitem nicht nur „einfache“ Daten wie Name und Anschrift gespei-
chert. § 3 BMG nennt mehr als 50 Kategorien personenbezogener Daten, die zu
jeder gemeldeten Person festgehalten und in zahllosen Lebenssituationen von dazu
befugten Stellen herangezogen werden (können). Auch der Umfang von Daten-
transfers aus dem Melderegister an andere öffentliche Stellen wird unterschätzt;
schon der normative Befund aus den Meldedatenübermittlungsverordnungen der
Länder belegt ein sehr weit verzweigtes Geflecht an Befugnissen zu IT-gestützten
regelmäßigen Übermittlungen und automatisierten Abrufen. Ein weiterer Ent-
wicklungsschritt ist nun die Einführung der steuerlichen Identifikationsnummer,
mit der das Registermodernisierungsgesetz eine Voraussetzung für registerübergrei-
fende Vernetzungen schafft.

Die Eigenkomplexität des Melderechts hat durch den Geltungsbeginn der
Datenschutz-Grundverordnung noch eine unionsrechtliche Überlagerung erfah-
ren. Das Melderecht regelt in weiten Teilen den Umgang mit personenbezogenen
Daten – ganz so wie auch die Datenschutz-Grundverordnung. Besondere Freistel-
lungsregelungen für das Melderecht enthalten die unionalen Vorgaben nicht. Die
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Datenschutz-Grundverordnung und die melderechtlichen Bestimmungen sind
daher immer im Verbund zu lesen. Manche traditionell melderechtliche Frage –
wie etwa die Berichtigung oder Vervollständigung – sind nun teils im Unionsrecht,
teils noch im nationalen Recht geregelt; Anwenderinnen und Anwender des Mel-
derechts müssen im Bedarfsfall in der Lage sein, das Zusammenspiel der Regelungs-
ebenen zu analysieren, im Lichte des Unionsrecht „kritische“ melderechtliche Be-
stimmungen zu identifizieren und erforderlichenfalls Konsequenzen aus den dabei
getroffenen Feststellungen zu ziehen. Der Kommentar geht daher auch auf die Vor-
gaben der Datenschutz-Grundverordnung ein.

Schließlich gehört das Melderecht zu einer der dynamischsten Rechtsmaterien
des Verwaltungsrechts. Seine jüngere Änderungsgeschichte ist beachtlich: Am
1.Mai 2015 trat das Bundesmeldegesetz in Kraft, nachdem der Bund die Materie
in seine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz übernommen hatte (Art. 73
Abs. 1 Nr. 5 GG). Seither ist es – wenngleich meist nur im Detail und überwiegend
im Zusammenhang mit Reformen anderer Gesetze – bereits 19mal geändert wor-
den. Umfangreiche Eingriffe in den Normtext brachten jüngst das Zweite Gesetz
zur Änderung des Bundesmeldegesetzes vom 15. Januar 2021 (BGBl. I 530) sowie
das Registermodernisierungsgesetz vom 28.März 2021 (BGBl. I 591). Die Ände-
rungen treten teilweise erst zum 1.Mai 2022, zum 1.Mai 2023 oder gar erst noch
zu einem ungewissen Zeitpunkt in Kraft (nämlich dann, wenn Bundesinnenminis-
terium im Bundesgesetzblatt bekannt gibt, dass bestimmte technische Vorausset-
zungen gegeben sind).

Vor dem skizzierten Hintergrund der Bedeutung des Melderechts möchte der
vorgelegte Kommentar sowohl interessierten Leserinnen und Lesern aus den Mel-
debehörden und sonstigen Verwaltungsstellen, aus den Gerichten und aus der An-
waltschaft als auch interessierten Bürgerinnen und Bürgern das notwendige Wissen
vermitteln, um aktuelle Fragestellungen methodengerecht und gesetzeskonform zu
beantworten. Alle im Bundesgesetzblatt bereits veröffentlichten Änderungen wur-
den umfänglich in den Kommentar eingearbeitet, auch wenn sie bei Redaktions-
schluss noch nicht in Kraft getreten sind.

München, im August 2021 Kai Engelbrecht
Thomas Schwabenbauer
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